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#ST# Bundesbeschluss
über

den Erwerb von Bauland im Monbijou in Bern

(Vom 14. Juni 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 11. Januar 19631),

beschliesst :

Art. l

Für den Erwerb von Bauland im Ausmass von ca. 14 700 m2 im Monbijou-
quartier in Bern wird ein Objektkredit von l 805 000 Franken bewilligt.

Art. 2

Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft.
Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 6.Juni 1963.

Der Präsident: F.Fauquex
Der Protokollführer: P.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 14.Juni 1963.

Der Präsident : André Guinand
Der Protokollführer : Ch. Oser

!) BEI 1963, I, 85.
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Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 14. Juni 1968.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
6648 Ch Oser

#ST# Bundesbeschluss
über

die Gewährleistung der geänderten Verfassung
des Kantons Luzern

(Vom 20. Juni 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

in Anwendung von Artikel 6 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5.April 19681),
in Erwägung, dass die geänderte Verfassungsbestimmung nichts der Bundes-

verfassung Zuwiderlaufendes enthält,

beschliesst :

Art. l

Der in der Volksabstimmung vom 27. Januar 1968 angenommenen Änderung
des § 48 der Verfassung des Kantons Luzern wird die Gewährleistung des Bundes
erteilt.

Art. 2

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.
l) BEI 1963,1, 901.
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